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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.02.1957

Norm

DSt 1872 §2 B

Rechtssatz

P3ichtenkollision und daher Doppelvertretung, wenn ein Anwalt, der bei Abschluß eines Übergabsvertrages beide Teile

vertreten hat, später den Übernehmer in einem von der Erbin der Übergeberin gegen ihn anhängig gemachten

Rechtsstreit auf Ungültigerklärung des Vertrages vertritt.
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